
Schutzklauseln / Superschutzklauseln

1. Superschutzklauseln – nur für BUL/RUM (Verschiebung Beitritt
vom 1.1.2007 auf 1.1.2008)

 allgemeine (Art. 39 Abs. 1 BA-BR)

 gilt für Bulgarien und Rumänien (jeweils gesondert)

 gilt für alle Bereiche, bei Nicht-Fähigkeit zur Umsetzung des Acquis

 Ratsentscheidung mit Einstimmigkeit auf Empfehlung der KOM

 spezifische Justiz und Inneres/Schengen (Art. 39 Abs. 2 BA-BR)

 gilt nur für Rumänien

 gilt nur für den Bereich Justiz/Innen/Schengen (Anh. IX Nr. I)

 Ratsentscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der KOM

 spezifische Wettbewerbspolitik (Art. 39 Abs. 3 BA-BR)

 gilt nur für Rumänien

 gilt nur für bestimmte Wirtschaftsfragen (Anh. IX Nr. II)

 Ratsentscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der KOM

=> in allen Fällen: notwendige Anpassung Beitrittsvertrag durch Rats-
beschluss mit qualifizierter Mehrheit (Art. 39 Abs. 4 BVBR).

2. Normale Schutzklauseln (Aussetzung bestimmter Rechte aus Acquis
bis 3 Jahre nach Beitritt)

 allgemeine (Art. 37 BA-HR)

 gilt für (Art. 37 Abs. 1 UA 1 BA-HR) und gegen (UA 2) Kroatien

 gilt für alle Bereiche, bei erheblichen und anhaltenden Schwierigkeiten
für einen bestimmten Wirtschaftszweig

 KOM bestimmt erforderliche Maßnahmen auf Antrag betroffenen MS

 spezifische Binnenmarkt (Art. 38 BA-HR)

 gilt für ernste Beeinträchtigung des Binnenmarkts

 KOM bestimmt Maßnahmen auf Antrag betroffenen MS oder eigenem
Antrieb („kann“ = Ermessen)

 spezifische Justiz und Innen (Art. 39 BA-HR)

 gilt für ernste Mängel bei Polizei, Straf- und Zivilrecht

 KOM bestimmt Maßnahmen auf Antrag betroff. MS oder eig. Antrieb

BA-BR = Beitrittsakte Bulgarien Rumänien; BA-HR = Beitrittsakte Kroatien


